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liehen sind zur Teilnahme an den allge
mein- und berufsbildenden Maßnahmen 
verpflichtet.

(2) Die Berufsausbildung hat unter Be
achtung des Bildungsstandes der Jugend
lichen so zu erfolgen, daß sie ihre Einglie
derung in den gesellschaftlichen Arbeitspro
zeß und ihre perspektivische Entwicklung 
nach der Entlassung fördert. Durch Berufs
bildungsmaßnahmen bereits erworbene 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sind bei der Berufsausbildung in den Ju
gendhäusern weitestgehend zu berücksich
tigen.

(3) Die Berufsausbildung ist im engen 
Zusammenwirken mit volkseigenen Betrie
ben durchzuführen, die erforderliche Vor
aussetzungen für die berufspraktische Aus
bildung zu gewährleisten haben.

Anmerkung: Vgl. §§ 49—51 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 6).

§41

(1) Hat der Vollzug der Freiheitsstrafe 
in einem Jugendhaus begonnen, bevor ein

Jugendlicher das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat, verbleibt er auch über das 
achtzehnte Lebensjahr hinaus in dieser Ein
richtung, wenn eine begonnene Bildungs
maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

(2) Eine Freiheitsstrafe kann in einem 
Jugendhaus auch dann vollzogen werden, 
wenn die Persönlichkeitsentwicklung eines 
zur Zeit der Straftat zwar achtzehnjährigen, 
aber noch nicht einundzwanzigjährigen 
Verurteilten erhebliche Erziehungs- oder 
Bildungsmängel aufweist.

(3) Strafgefangene, die unter den Vor
aussetzungen der Absätze 1 oder 2 in Ju
gendhäusern untergebracht sind und durch 
ihr Verhalten die Ordnung stören oder auf 
Jugendliche einen schädlichen Einfluß aus
üben, können durch den Leiter des Jugend
hauses in eine Strafvollzugseinrichtung ein
gewiesen werden. Für die Überweisung ist 
die Zustimmung des zuständigen Staats
anwalts erforderlich.

Anmerkung: Vgl. §52 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 6). '

Kapitel VI
Unterbringung und Versorgung der Strafgefangenen

§42
Unterbringung

(1) Die Unterbringung der Strafgefange
nen erfolgt grundsätzlich gemeinschaftlich. 
Sie soll die weitere Entwicklung des Ver
antwortungsbewußtseins sowie positive ge
sellschaftliche Verhaltensweisen, wie Ge
meinschaftsgeist, Hilfsbereitschaft und ge
genseitige Achtung, fördern.

(2) Eine Einzelunterbringung kann be
fristet vorgenommen werden, wenn es aus 
gesundheitlichen Gründen oder für die Er
ziehung des Strafgefangenen erforderlich 
ist. Sie ist zu beenden, wenn die Voraus
setzungen hierzu nicht mehr vorliegen.

(3) Die Unterbringungs- und Gemein
schaftsräume sind nach Ausstattungsnor
men einzurichten, die jedem Strafgefange
nen ein Bett, eine Sitz- und Beschäftigungs
möglichkeit sowie die Unterbringung per
sönlicher Sachen gewährleisten. In den Un
terbringungs-, Arbeite- und Gemeinschafts
räumen sind je Strafgefangener eine Min

destfläche sowie Rauminhalt, Belüftung, 
Beleuchtung, Beheizung und sanitäre An
lagen ausreichend zu gewährleisten.

Anmerkung: Vgl. §53 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 6).

§43
Ernährung

(1) Strafgefangene erhalten eine auf er
nährungswissenschaftlichen und medizini
schen Erkenntnissen beruhende Gemein
schaftsverpflegung. Entsprechend dem Cha
rakter und der Schwere der Arbeit wird 
zusätzliche Verpflegung gewährt. Aus ge
sundheitlichen Gründen erfolgt auf ärzt
liche Anordnung gesonderte Verpflegung. 
Die Zusammensetzung und der Nährwert 
der Verpflegung sind medizinisch zu über
wachen.

(2) Auf Antrag soll Strafgefangenen im 
Rahmen der Möglichkeiten eine ihren reli
giösen, nationalen oder ethnischen Sitten
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